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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1983

Norm

KO §3 Abs2

Rechtssatz

Unter "Verp2ichteter" ist nicht nur der persönlich leistende Schuldner, sondern auch derjenige, der in seinem Namen

die Leistung erbringt, anzusehen, somit auch der Drittschuldner im Konkurse des betreibenden Gläubigers.
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